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Diese Formulierung wird in § 4 des Vorentwurfes der Polizeidirektion für ein
Zürcher kantonales Filmgesetz wörtlich übernommen. Die Polizeidirektion führt dazu
aus, die geltende Verbotsnorm habe sich in der bisherigen Praxis bewährt (vgl.
dazu auch Neidhart, Die Praxis der Filmzensur im Kanton Zürich) und sei in
keinem Kanton durch eine bessere Formulierung ersetzt worden. Tatsächlich sind
die Verbotsbestimmungen in allen Kantonen inhaltlich ziemlich ähnlich (vgl. auch
Aeppli, a. a. O. S. 123 f.), abgesehen davon, daß etwa die Hälfte der Kantone auch
eine Verletzung des religiösen Empfindens der Bevölkerung ausdrücklich als
Zensurgrund erwähnt. Zu dieser Gruppe gehören vor allem inner- und ostschweizerische

Kantone sowie Freiburg, Solothurn und Aargau. In den anderen Kantonen
können religiöse Zensurgründe ebenso wie übrigens auch allgemein politische
(insbesondere Staatsgefährlichkeit) nur mit Hilfe der generellen Verbotsnorm
gegenüber «anstößigen» Filmen berücksichtigt werden. (Fortsetzung folgt)

Filmwettbewerb für Amateurproduzenten

Der Schweizerische Kulturfilmfonds veranstaltet auch dieses Jahr wiederum einen
Filmwettbewerb für Amateure. Angemeldet werden können Amateurfilme (Tonfilme
oder Vortragsfilme), die allgemeinen Charakter besitzen und für die breitere
Öffentlichkeit von Interesse sind, sowie Filme wissenschaftlichen oder
populärwissenschaftlichen Charakters über Spezialgebiete. Filme, die für ein Produkt oder
eine Firma zu Verkaufszwecken werben, sind vom Wettbewerb ausgeschlossen. Die
Filme dürfen ferner nicht vor dem I.Januar 1960 uraufgeführt worden sein.
Obmann der Jury ist der Präsident der Schweizerischen Filmkammer, Herr Ständerat
F. Fauquex. Die Filme werden nach einem Punktsystem beurteilt. 75 Punkte gelten
als Maximalpunktzahl. Filme, die 65 und mehr Punkte erreichen, erhalten das
Prädikat «besonders wertvoll», Filme mit einer Punktzahl von 54 bis 64 Punkten erhalten

das Prädikat «wertvoll». Ausgezeichnete Filme erhalten ein graphisch kunstvoll
gestaltetes Diplom und außerdem einen Geldpreis. Anmeldetermin: 1. Mai 1961.
Anmeldungen und Anfjagen sind zu richten an das Sekretariat des Schweizerischen

Kulturfilmfonds, Donnerbühlweg 32, Bern, wo auch die Reglemente bezogen
werden können.

Beifrag zur Filmkultur

Wir möchten unseren Lesern kommentarlos wieder einmal Kostproben aus einem
filmwirtschaftlichen Pressedienst mitteilen («Auskünfte der Unitalia Film», Nr. 2/
1961 — es handelt sich um die Exportorganisation der italienischen Filmwirtschaft).
Die Orthographie wurde genau übernommen.
«Nach langen Vorbeiratungen beginnen jetzt die Aufnahmen des nunmehr berühmten

Films von Vittorio De Sica «Giudizio universale».
«Viele Sterne für einen Marharaja Es ist das erste Zusammentreffen des Stars
aus aller Welt. Sie treffen sich das erste Mal um einer Kundgebung und Huldigung
der Schönheit und dem Weltfrieden wegen.»
«Eine Feststellung von Martin Carol. Jeder Film von Rossellini ist bestimmt viel
Aufsehen zu erregen weder wegen der polemischen oder antikonformistischen
Stellungnahme des Regisseurs, der Extravaganz der Schauspieler oder des sonn-
stigem Interesse das er immer hervorbringt. Jetzt ist «Vanina Vanini», eine
Erzählung von Stendhal grade dran, die Rossellini dabei ist in Rom zu drehen. Die
Schauspielerin Martin Carol war in Tat sehr erstaunt in einigen Zeitungen gelesen

37


	Filmwettbewerb für Amateurproduzenten

